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Amtliche Bekanntmachung
1. Änderung des Flächennutzungsplans der Gemeinde Roggentorf
hier: Bekanntmachung des Aufstellungsbeschlusses gemäß § 2 Abs. 1 BauGB
Die Gemeindevertretung Roggenstorf hat in der Sitzung am 18.09.2025 die Aufstellung des vorhabenbezogenen Bebauungsplanes Nr. 3 „Photovoltaikanlage mit Batteriespeichersystem nordwestlich von Tramm“ beschlossen.
Entsprechend wird nach § 8 Abs. 3 BauGB eine Änderung des Flächennutzungsplans im Parallelverfahren erforderlich, da der derzeitige wirksame Flächennutzungsplan die Geltungsbereichsfläche des oben genannten Bebauungsplans als Flächen für die Gewinnung von Bodenschätzen darstellt.
Im Sinne des Entwicklungsgebotes wird die Änderung der Darstellung in ein sonstiges Sondergebiet „Photovoltaikanlage mit Batterieenergiespeichersystem“ geändert.
Die Lage des Plangebietes ergibt sich aus dem beigefügten Kartenausschnitt (Anlage 1). Der Beschluss vom 18.09.2025 zur Aufstellung der 1. Änderung des Flächennutzungsplans der Roggenstorf wird hiermit bekannt gemacht.

Roggenstorf, den …………


Bernardus Straathof                                                      (Siegel)
Bürgermeister
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    Anlage 1: Geltungsbereich
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